
Rates entsprechend § 11 Abs. 2 GöV eine 
wichtige Rolle.

Bewährt haben sich solche Methoden wie 
Komplexberatungen zur Vorbereitung des 
Volkswirtschaftsplanes durch Mitglieder des 
Ministerrates mit den Räten der Bezirke un
ter Leitung eines Stellvertreters des Vorsit
zenden des Ministerrates. Ebenso finden Be
ratungen der Räte der Bezirke mit den Rä-* 
ten der Kreise unter Leitung von Mitgliedern 
der Räte der Bezirke statt. Auch differen
zierte Erfahrungsaustausche tragen wesent
lich zu effektiven und praxiswirksamen Ent
scheidungen bei.

Die Einbeziehung der nachgeordneten Räte 
in die Vorbereitung von Entscheidungen hat 
besondere Bedeutung für die Standortver
teilung der Produktivkräfte, die Koordinie
rung von Investitionen, die Entwicklung der 
Baukapazitäten, die Bilanzierung der Ar
beitskräfte, die Entwicklung der territoria
len Infrastruktur sowie der Konsumgüter
produktion, für die Gestaltung der sozialisti
schen Landeskultur und für weitere Pro
zesse.

Den örtlichen Räten ist das Recht einge
räumt, zur Erfüllung der ihnen durch Ge
setze und andere Rechtsvorschriften über
tragenen Aufgaben und in Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung als vollziehend-verfü- 
gende Organe der Volksvertretungen Be
schlüsse zu fassen. „Die Räte haben das 
Recht, auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften und der Beschlüsse der Volksver
tretung über alle Angelegenheiten, die ihr 
Territorium und seine Bürger betreffen, zu 
entscheiden, soweit nicht die ausschließliche 
Kompetenz der Volksvertretung gegeben ist" 
(§ 8 Abs. 5 GöV). Das heißt, sie können über 
alle in die Zuständigkeit der jeweiligen 
Volksvertretung fallenden Fragen beraten 
und entscheiden, mit Ausnahme derjenigen, 
die als ausschließliche Kompetenz der Volks
vertretung geregelt sind.

Die Beschlüsse des Rates haben die 
gleiche rechtliche Verbindlichkeit und bezie
hen sich auf den gleichen Adressatenkreis 
wie die Beschlüsse der Volksvertretung 
selbst (vgl. § 1 Abs. 3 GöV). Sie sind folglich 
verbindlich für die Organe des Rates, für die 
dem Rat unterstellten bzw. zugeordneten 
Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und Ge
nossenschaften, für alle nachgeordneten Räte

und deren Organe. Damit bilden sie auch 
eine Grundlage für die Tätigkeit der nach
geordneten Volksvertretungen. In Überein
stimmung mit den Gesetzen und anderen 
Rechtsvorschriften sind die Beschlüsse des 
Rates zudem für alle im Territorium gele
genen Kombinate, Betriebe, Genossenschaf
ten und Einrichtungen sowie für die Bürger 
verbindlich.

Um die Beschlußtätigkeit weiter zu quali
fizieren, sind die örtlichen Räte dazu über
gegangen, die wichtigsten Anforderungen an 
die Ausarbeitung von Beschlüssen in einer 
speziellen Beschlußordnung oder in der Ar
beitsordnung des Rates zu regeln.

Beschlußentwürfe für die Volksvertretun
gen und Beschlüsse, die vom Rat zu fassen 
sind, müssen
— auf die Durchsetzung der Einheit von 

Wirtschafts- und Sozialpolitik gerichtet 
sein,

— den objektiven Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechen und

— wissenschaftlich vorbereitet und begrün
det sein.
Das verlangt, bereits im Prozeß der Aus

arbeitung der Beschlüsse sowie bei deren 
Durchführung und der Kontrolle über die 
Erfüllung die Werktätigen, ihre Kollektive 
und die gesellschaftlichen Organisationen 
umfassend einzubeziehen und die besten Er
fahrungen anzuwenden.

Die Beschlüsse der Räte sind in geeigne
ter Form zu veröffentlichen.

Das kann in vielfältiger Weise geschehen: 
durch Erläuterung in Einwohnerversamm
lungen und Aussprachen, Kommentare in 
Presse und Funk, wörtliche Wiedergabe wich
tiger, große Teile der Bevölkerung interes
sierender Fragen (z. B. Aufruf zum „Mach 
mit!"-Wettbewerb), Postwurfsendungen, Son
derdrucke, Mitteilungsblätter, spezifische 
Bekanntmachungen usw.

Wichtig ist, daß diejenigen eingehend in
formiert werden, die die Verwirklichung der 
Beschlüsse verantwortlich zu organisieren 
haben bzw. die wesentlichen Einfluß auf de
ren Erfüllung nehmen können. Zu den letz
teren gehören vor allem die gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere die Ge
werkschaften, sowie die Ausschüsse der Na
tionalen Front.
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